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Kreistag und seine Ausschüsse;  
a) Feststellung der Niederlegung des Kreistagsmandates von Herrn Jürgen 

Kohmann und Nachbesetzung  
 

B e s c h l u s s v o r s c h l a g  an den Kreistag: 
 
 
 

1. Die Niederlegung des Kreistagsmandats von Herrn Kreisrat Jürgen 
Kohmann wird festgestellt. 

 
2. Für Herrn Kreisrat Jürgen Kohmann rückt Herr Jürgen Hagel, 

96231 Bad Staffelstein, in den Kreistag nach.  
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 1. Herr Kreisrat Jürgen Kohmann hat mit Schreiben vom 12.07.2021 mitgeteilt, 

dass er sein Kreistagsmandat aus gesundheitlichen Gründen niederlegen 
möchte.  

 
Gemäß Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GLKrWG kann ein Kreisrat sein Amt niederlegen.  
Nach Art. 48 Abs. 3 GLKrWG muss der Kreistag ein Amtshindernis, einen 
Amtsverlust oder die Niederlegung des Amtes feststellen und über die 
Nachrückung des Listennachfolgers entscheiden. 
 

2. Erster Listennachfolger für Kreisrat Jürgen Kohmann ist nach dem Ergebnis 
der Kreistagswahl vom 15.03.2020 Herr Jürgen Hagel, Bad Staffelstein. Herr 
Jürgen Hagel hat mit Schreiben vom 27.07.2021 seine Bereitschaft zum 
Nachrücken in den Kreistag erklärt. Über das Nachrücken des 
Listennachfolgers hat nach Art. 48 Abs. 3 Satz 2 GLKrWG der Kreistag zu 
entscheiden. 

 
  
 Finanzielle Auswirkungen Abstimmung mit Kreiskämmerei ist 

  ja X nein  erfolgt  nicht erfolgt  nicht erforderlich 

  
 Lichtenfels, den 07.09.2021 
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